
Forschungspreis 2016 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
 
 
1. Wie und mit welcher Zweckbestimmung ist er dotiert?  
 

Der Preis ist mit 30.000 € dotiert und grundsätzlich nicht teilbar. Das Preisgeld dient der 
Förderung weiterer profilbildender Forschungsaktivitäten der Preisträgerin/des Preisträgers. Es 
kann auch zur Finanzierung eines in Münster stattfindenden internationalen Kolloquiums auf 
dem ausgezeichneten Forschungsgebiet der Preisträgerin/des Preisträgers verwandt werden.  
 
 
2. Wer und was kann ausgezeichnet werden?  
 

Der Preis wird nur an wissenschaftliche Mitglieder der Universität verliehen. Nicht das wissen-
schaftliche Lebenswerk, sondern exzellente, international anerkannte, aktuelle Leistungen in der 
Forschung sind maßgebliches Entscheidungskriterium für die Auszeichnung. Bereits - in den 
vorherigen Preisvergaberunden - Nominierte können mit aktualisierten Unterlagen auch erneut 
vorgeschlagen werden. Vorschläge zur Auszeichnung von Wissenschaftlerinnen sind besonders 
willkommen. 
 
 
3. Wer ist vorschlagsberechtigt?  
 

Das Recht, einen Vorschlag zu unterbreiten, hat jedes Mitglied der Gruppe der Hochschulleh-
rer_innen sowie jedes habilitierte Mitglied und jede(r) habilitierte Angehörige der Universität.  
 
 
4. Welche Formalien sind zu beachten?  
 

Bitte reichen Sie den  Vorschlag schriftlich formlos in einfacher Ausfertigung sowie digital ein. Er 
ist ausführlich und aussagekräftig zu begründen und zu unterzeichnen. Zudem ist ein 
wissenschaftlicher Lebenslauf und eine Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und 
Vorträge der letzten fünf Jahre der/des Vorgeschlagenen beizufügen.  
 
 
5. Auf welchem Weg und bis wann sind Vorschläge vorzulegen?  
 

Bitte richten Sie Ihren Vorschlag postalisch und digital über die Dekanin/den Dekan des 
Fachbereichs der/des Vorgeschlagenen bis zum 24.10.2016 an das Rektorat, über die 
Forschungsförderberatung SAFIR (Dez. 6.1), z.Hd. Birte Blut, Hüfferstr. 27, 48149 Münster, E-Mail: 
Birte.Blut@uni-muenster.de  
 
 
6. Wer entscheidet über die Preisvergabe und wie wird der Preis verliehen?  
 

Die Auswahl der Preisträgerin/des Preisträgers erfolgt durch das Rektorat auf Vorschlag einer 
vom Rektorat eingesetzten Jury. Die Jury empfiehlt dem Rektorat einen Preisverleihungsvorschlag. 
Der Preis wird vom Rektor im Rahmen des Neujahrsempfangs am 13. Januar 2017 verliehen.  
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
SAFIR – Forschungsförderberatung (Dez. 6.1)  
Birte Blut 
Hüfferstr. 27  
48149 Münster  
Tel.: 0251/83-22 494  
E-Mail: Birte.Blut@uni-muenster.de 

Stand: 27.06.2016 
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